
AKTENSTÜCKE DER 26. LANDESSYNODE NR. 9 D 

 

 

B e r i c h t 

des Präsidiums gemäß § 45 der Geschäftsordnung 

über die Behandlung von Anträgen an die Landessynode 

 

 

Hannover, 11. April 2022 

 

 

 

Seit der V. Tagung der 26. Landessynode im November 2021 sind die vier in der Anlage 

aufgeführten Anträge eingegangen, die gemäß Artikel 45 Absatz 5 Nr. 4 der Kirchenver-

fassung von der Landessynode zu erledigen sind. 

 

Die Anlage I enthält zwei Anträge, über deren weitere Behandlung das Präsidium beraten 

hat. Seine Verfahrensanträge werden der Landessynode hiermit vorgelegt. 

 

Die Anlage II enthält zwei Anträge, die im vereinfachten Verfahren nach § 45 Absatz 3 der 

Geschäftsordnung behandelt worden sind. 

 

 

Dr. Kannengießer 
Präsident 
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A N L A G E  I 

 

Anträge an die Landessynode 

 

1. Antrag des Kirchenkreisvorstandes des Ev.-luth. Kirchenkreises Hildesheimer 

Land-Alfeld vom 23. Februar 2022 

betr. Entscheidung über die Aufhebung der Residenzpflicht von Pastorinnen und  

 Pastoren im Einvernehmen mit dem Kirchenkreisvorstand 

Antrag des Präsidiums: Überweisung an den Ausschuss für kirchliche  

  Mitarbeit zur Beratung 

 

2. Antrag der Kirchenkreissynode des Ev.-luth. Kirchenkreises Harzer Land 

vom 18. Februar 2022 

betr. Bezahlung von Prädikantinnen und Prädikanten bei der Durchführung von  

 Beerdigungen 

Antrag des Präsidiums: Überweisung an den Ausschuss für kirchliche  

  Mitarbeit zur Beratung 
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A N L A G E  I 

1. 

Antrag des Kirchenkreisvorstandes des Ev.-luth. Kirchenkreises Hildesheimer Land-Alfeld 

vom 23. Februar 2022 

betr. Entscheidung über die Aufhebung der Residenzpflicht von Pastorinnen und Pastoren 

 im Einvernehmen mit dem Kirchenkreisvorstand 

  

Schreiben des Kirchenamtes Hildesheim vom 2. März 2022: 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der Anlage übersenden wir Ihnen im Auftrag des Kirchenkreisvorstandes Hildes-
heimer Land – Alfeld beigefügten Antrag, beschlossen am 23.02.2022, inkl. ent-
sprechendem Protokollbuchauszug betr. Aufhebung der Residenzpflicht für 
Pastorinnen und Pastoren ohne Einvernehmen mit dem Kirchenkreis. 
 
Wir bitten um die entsprechende Beratung gemäß Artikel 45 Absatz 5 Nr. 4 der 
Kirchenverfassung. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
 
Markus Melzer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 
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Anlage 

Antrag des Kirchenkreisvorstandes Hildesheimer Land – Alfeld vom 23.02.2022 

Betr. Aufhebung der Residenzpflicht für Pastorinnen und Pastoren ohne Beteili-

gung (Einvernehmen) des Kirchenkreises 

Sachverhalt: 

Gemeindepastorinnen und -Pastoren sind gem. § 38 Abs. 1 PfDG.EKD verpflichtet, eine 

ihnen zugeteilte Dienstwohnung zu bewohnen. Ausnahmen sind genehmigungspflichtig 

und nehmen in der Wahrnehmung des Kirchenkreisvorstandes zu. In der Landeskirche ist 

das Verfahren aktuell dergestalt geregelt, dass das Landeskirchenamt eine einzelfallbezo-

gene Entscheidung auf Antrag der/des Dienstwohnungspflichtigen trifft. Hierbei werden 

auch der betroffene Kirchenvorstand und der/die zuständige Superintendent/-in um Stel-

lungnahme gebeten. Formalrechtlich ist jedoch festzustellen, dass mindestens nach lan-

deskirchlichem Recht keine gesetzlich verankerte Beteiligung bzw. Zustimmung des Kir-

chenkreises vorgesehen ist, obwohl die Entscheidung das Gebäudemanagement im Kir-

chenkreis, für welches dieser nach den Regelungen des Finanzausgleichsrechts allein zu-

ständig ist, beeinflussen kann. Hierbei kann auch nicht die Argumentation greifen, dass 

das Schicksal der Dienstwohnung losgelöst vom weiteren Umgang mit dem Pfarrhaus bzw. 

Gebäudestandort bei entsprechenden Anträgen betrachtet wird. In diesem Zusammenhang 

wird festgestellt, dass im Sinne eines ganzheitlichen Gebäudemanagements im Kirchen-

kreis weder eine Trennung zwischen der Dienstwohnung in einem Pfarrhaus und dem Pfarr-

haus als Ganzen noch eine von der Stellenplanung im Kirchenkreis losgelöste Entschei-

dungsfindung bezüglich der Aufhebung der Residenzpflicht heutzutage möglich ist. 

 

Den Kirchenkreisvorstand leiten hierbei zwei aktuelle Residenzpflichtbefreiungen in seinem 

Zuständigkeitsbereich. Die jeweiligen Kirchenvorstände hatten nach der Residenzpflicht-

befreiung auf Empfehlung des Landeskirchenamtes die freigewordenen Dienstwohnungen 

fremdvermietet. In dem ersten Fall wurde ein Zeitmietvertrag geschlossen, was nun dazu 

führt, dass auf Grund einer vorgezogenen Wiederbesetzung der Pfarrstelle die ursprüngli-

che Dienstwohnung in dem längerfristig gemäß Gebäudebedarfsplan des Kirchenkreises 

vorgesehenen Pfarrhaus zz. nicht zur Verfügung steht und der Kirchenvorstand seinerseits 

eine Dienstwohnung für den neuen Pastor auf dem freien Markt anmieten musste. Der 

Kirchenkreisvorstand hätte vor dem Hintergrund seiner eigenen Gebäudebedarfsplanung 

der Fremdvermietung aus o.g. Unwägbarkeiten hier nicht zugestimmt. Auch greift das Ar-

gument nicht mehr, dass bei einer Vermietung weitere Sachschäden (z.B. durch eingefro-

rene Leitungen im Winter) vermieden werden können.  

 

In Vakanzzeiten, welche auch zunehmend länger andauern, obliegt die Verantwortung für 

das Gebäude inkl. Wohnung ebenso dem Kirchenvorstand wie bei einem durch 
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Residenzpflichtbefreiung leer stehendem Gebäude. Der Grundsatz des § 4 Abs. 1 Rechts-

VOBau gilt unverändert. 

 

Die Kirchenkreise müssen jedoch bei solchen Fällen unter Berücksichtigung ihrer Finanz-

satzung und ihrem Gebäudebedarfsplans entscheiden, ob und wenn ja, welche Mittel aus 

Grund- und Ergänzungszuweisungen weiterhin für das Gebäude – auch zur Überbrückung 

des Leerstandes – bewilligt werden. Dies wiederum ist dann eine wichtige Entscheidungs-

hilfe für den zuständigen Kirchenvorstand in der Beratung, wie mit dem Gebäude für die 

Dauer des Leerstandes umzugehen ist. Daher ist es aus Sicht des Kirchenkreisvor-

standes unabdingbar, dass in dem Verfahren zur Residenzpflichtbefreiung ein 

Einvernehmen mit dem jeweils betroffenen Kirchenkreis verankert wird. 

 

Aus diesem Grund stellt der Kirchenkreisvorstand des Ev.-luth. Kirchenkreis Hildesheimer 

Land – Alfeld folgenden Antrag: 

Die Landessynode möge beschließen, die kirchenrechtlichen Vorgaben im Verfah-

ren zur Aufhebung der Residenzpflicht von Pastorinnen und Pastoren nach § 38 

Abs. 1 PfDG.EKD (z.B. per Ergänzung des PfDGErg) so zu verändern, dass die Auf-

hebung der Residenzpflicht nur im Einvernehmen mit dem Kirchenkreisvorstand 

möglich ist. 
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A N L A G E  I 

2. 

Antrag der Kirchenkreissynode des Ev.-luth. Kirchenkreises Harzer Land 

vom 18. Februar 2022 

betr. Bezahlung von Prädikantinnen und Prädikanten bei der Durchführung von  

 Beerdigungen 

  

Schreiben der Vorsitzenden der Kirchenkreissynode vom 18. März 2022: 
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Anlage 
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Anlage 
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A N L A G E  II 

 

Anträge, die gemäß § 45 Absatz 3 der Geschäftsordnung behandelt worden sind 

 

1. Antrag der Kirchenkreissynode des Ev.-luth. Kirchenkreises Münden 

vom 24. November 2021 

betr. Verwaltungsreform in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 

Überwiesen an den Finanzausschuss und den Planungsausschuss als Material 

 

2. Antrag der Kirchenkreissynode des Ev.-luth. Kirchenkreises Osterholz-Scharmbeck 

vom 24. September 2021 

betr. Verwaltungsreform in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 

Überwiesen an den Finanzausschuss und den Planungsausschuss als Material  
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A N L A G E  II 

1. 

Antrag der Kirchenkreissynode des Ev.-luth. Kirchenkreises Münden 

vom 24. November 2021 

betr. Verwaltungsreform in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 

  

Schreiben des Kirchenkreisamtes Göttingen-Münden vom 8. Dezember 2021: 

 

 

 
 

Anlage 
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Anlage 
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A N L A G E  II 

2. 

Antrag der Kirchenkreissynode des Ev.-luth. Kirchenkreises Osterholz-Scharmbeck 

vom 24. September 2021 

betr. Verwaltungsreform in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 

  

Schreiben der Superintendentin vom 29. Dezember 2021: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 
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Anlage 

 

 
 

 


